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§ 4 GebAG
Anspruchsvoraussetzungen

GebAG - Gebuhrenanspruchsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

1. (1)Der Anspruch auf die Gebuhr steht dem Zeugen zu, der auf Grund einer Ladung vom Gericht vernommen
worden ist. Er kommt aber auch dem Zeugen zu, der ohne Ladung gekommen und vernommen worden oder der
auf Grund einer Ladung gekommen, dessen Vernehmung aber ohne sein Verschulden unterblieben ist; er hat
jedoch im ersten Fall, wenn er sonst im Weg der Rechtshilfe hatte vernommen werden kdnnen, nur den
Anspruch, der ihm bei einer Vernehmung vor dem Rechtshilfegericht zustande, sofern seine unmittelbare
Vernehmung zur Aufklarung der Sache nicht erforderlich gewesen ist; andernfalls hat das Gericht (der
Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, die Notwendigkeit der unmittelbaren Vernehmung
zu bestatigen.

2. (2)Ist der auf der Ladung angegebene Zustellort vom Ort der Vernehmung des Zeugen weniger weit entfernt als
der Ort, von dem der Zeuge zureist, so steht dem Zeugen eine darauf gestitzte hdhere Gebuhr nur zu, wenn er
diesen Umstand dem Gericht unverziglich nach Erhalt der Ladung angezeigt und das Gericht trotzdem die
Ladung nicht rechtzeitig widerrufen hat oder wenn die unmittelbare Vernehmung des Zeugen vor diesem Gericht
trotz Unterbleiben der Anzeige zur Aufklarung der Sache erforderlich gewesen ist; dies hat das Gericht (der
Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, zu bestatigen. Auf die Anzeigepflicht ist der Zeuge
in der Ladung aufmerksam zu machen.

In Kraft seit 01.05.1975 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 GebAG Anspruchsvoraussetzungen
	GebAG - Gebührenanspruchsgesetz


